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Donnerstag, 01.02.2018 
14.30 Uhr Seniorentreff 
16.00-18.00 Uhr DRK Kleiderladen geöffnet
19.00 Uhr Ev. Kirchengemeinde Expedition 
zum Glauben 
  
Freitag, 02.02.2018 
19.30 Uhr Musikverein Generalversammlung 
  
Samstag, 03.02.2018 
09.00-11.00 Uhr Kleiderladen 
Familiensamstag 
ab 13.00 Uhr TuS Handballspiele  
17.00/18.00 Uhr Storchenzunft 
Abfahrt Nachtumzug Orsingen 
 
Montag, 05.02.2018 
12.00 Uhr Bürger für Bürger Mittagessen   
  
Dienstag, 06.02.2018 
08.00 - 15.00 Uhr TÜV Steißlingen
15.30 - 16.30 Uhr TÜV Wiechs
19.30 Uhr Frauengemeinschaft Frauenfasnet 
  
Mittwoch, 07.02.2018 
10.00-12.00 Uhr Bürger für Bürger Büro offen 
12.00 Uhr Bürger für Bürger Mittagessen 
14.00 Uhr Frauengemeinschaft 
Närrischer Seniorennachmittag   

Donnerstag, 08.02.2018 
06.00 Uhr Wiechser Schlosshexen Wecken 
07.45 Uhr Storchenzunft/Musikverein Treffen 
Anschließend Besuch der Kindergärten und 
Schülerbefreiung 
ca. 10.45 Uhr Rathauserstürmung 
14.00 Uhr Storchenzunft 
Narrenbaumumzug/Narrenbaumstellen 
14.30 Uhr Wiechser Schlosshexen 
Narrenbaumstellen/Umzug 
14.30 Uhr Närrischer Seniorentreff 
19.00 Uhr Storchenzunft/
Wiechser Schlosshexen Hemdglonkerumzug/ 
Narrentreiben bzw. Hemdglonkerhock

So hoMor´s wellä!  
  
Dynamisch, motiviert und zuverlässig 
- unser neuer Schultes hatte es uns im Wahlkampf bereits angedroht: 
  
„Die Sicherstellung der Grundversorgung wird besonders in ländlichen Regionen ver-
stärkt in den Fokus rücken und geprägt sein von zusätzlichen Themen, wie Digitalisie-
rung, Mobilität und GESUNDHEITSVERSORGUNG.“  
  
Und jetzt sind sie da – DIE ÄRZTE - und sie nehmen überhand! 
Die armen Steißlinger Viren, die süßen Bakterien, die frechen Bazillen, 
 ....die Ärzte versprechen ihnen allen ein böses Garaus! 
  

Herzliche Einladung zur Rathauserstürmung 
am Schmotzige Dunschtig
unter dem Motto: „So hoMor´s wellä!" 

Mit der Erstürmung des befallenen Rathauses durch die 
Ärzte wird gegen 10.45 Uhr gerechnet! 

Im Anschluss an die Erstürmung bzw. Virensäuberung werden die 
Türen der Torkel wieder für alle Bürger geöffnet. 
Freuen Sie sich auf einen gemischten Schinken mit einem gesunden 
Kartoffelsalat, virenfreien Fleischkäse oder einen echt vegetarischen 
Gemüseburger! 
Der Musikverein und der Narrenverein werden von der Gemeinde 
eingeladen. 
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Freitag, 02.02.2018 
Biomüllabfuhr 
  
Mittwoch, 07.02.2018 
Abfuhr Blaue Tonne 
 
Donnerstag, 15.02.2018 
14.15-16.15 Uhr Problemmüllsamm-
lung 
  
Freitag, 16.02.2018 
Biomüllabfuhr 
  
Mittwoch, 21.02.2018 
Restmüllabfuhr 
  
Donnerstag, 22.02.2018 
Abfuhr Gelber Sack

Wertstoffhof / Im Städtle 19

Mittwoch von 16.00-17.00 Uhr
Samstag von 09.00-12.00 Uhr
Abgegeben werden können: Altglas, 
Bauschutt, Dosen, Haushaltsklein-
geräte, Kartonagen, Korken, Metalle, 
Papier, Schrott. Annahme von Bild-
schirmgeräten. Für Windeln steht ein 
Extra-Container auf dem Wertstoffhof 
bereit. Annahme von Restmüll ist nicht 
möglich!

Grünabfallannahmestelle

Die Grünabfallannahme ist erst wieder 
im Frühjahr 2018 geöffnet.

Gelbe Säcke

Die Gelben Säcke erhalten Sie im Wert-
stoffhof oder im Bürger Service, Zi. 5, 
Rathausneubau, jeweils während der 
regulären Öffnungszeiten.

Abfallsäcke

Die schwarzen 70 l Restabfallsäcke er-
halten Sie zum Preis von 5,10 € im Bür-
ger Service, Rathausneubau, während 
der regulären Öffnungszeiten.

Altglascontainer im Ort

Benutzungszeiten  Montag-Samstag: 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-20.00 Uhr 
Die Nacht- und Ruhezeiten am Nach-
mittag sind ebenso einzuhalten, wie 
die Sonn- und Feiertagsruhe!   

Hallenbenutzungsordnung  
  

für die Seeblickhalle der Gemeinde 
Steißligen vom 29.01.2018 

  
§ 1  

 
Die Gemeinde stellt den hiesigen Verei-
nen sowie für den Schulbetrieb die Räu-
me und Einrichtungen der Seeblickhalle 
für sportliche und sonstige Übungszwe-
cke zur Verfügung. Im Übrigen steht die 
Halle Vereinen und sonstigen Organisati-
onen auf Antrag zur Verfügung.  
  
Vor der Überlassung ist bei der Gemein-
de ein entsprechender Antrag zu stellen. 
Eine Inanspruchnahme kann nur durch 
den Abschluss eines Mietvertrages oder 
schriftlicher Verfügung der Gemeindever-
waltung erfolgen. 
  
Ein Anspruch auf Überlassung der See-
blickhalle besteht nicht und kann auch 
nicht aus einer früheren Überlassung 
hergeleitet werden.   
  

§ 2 
  
Der Vertragsgegenstand wird in dem 
bestehenden, dem Vertragsnehmer be-
kannten Zustand überlassen. Er gilt als 
ordnungsgemäß überlassen, wenn nicht 
der Vertragsnehmer Mängel unverzüglich 
bei der Gemeindeverwaltung oder dem 
Hausmeister geltend macht. 
  
Zum Vertragsgegenstand gehören Halle, 
Umkleideräume, Duschen, Wirtschafts-
räume und das sonstige Zubehör (Geräte 
usw.)  
  
Die Benutzer der Seeblickhalle haben 
den Beauftragten der Gemeinde den 
Zutritt zur Halle jederzeit, auch wäh-
rend Veranstaltungen, unentgeltlich zu 
gestatten.   
  

§ 3 

1. Der Vertragsgegenstand darf nur zu 
dem vereinbarten Zweck benützt 
werden. Die Überlassung an Dritte 
ist nur mit Genehmigung der Ge-
meindeverwaltung gestattet.  

 
2. Wir der Vertragsgegenstand wäh-

rend der zur Benützung durch den 
Vertragsnehmer vorgesehenen Zeit 
für öffentliche Zwecke benötigt, so 
muss der Vertragsnehmer die Inan-
spruchnahme durch die Gemeinde 
ohne Anspruch auf Entschädigung 
dulden. 

 

§ 4 
 
Das Hausrecht in der Halle wird durch 
den Bürgermeister ausgeübt. In seiner 
Abwesenheit wird dieses Recht vom 
Hausmeister oder seinem Dienst tuenden 
Stellvertreter wahrgenommen. Die das 
Hausrecht in der Halle ausübende Per-
son sorgt für Ordnung und die Einhal-
tung der Sauberkeit. Sie ist berechtigt, 
sämtlichen Nutzern im Rahmen dieser 
Benutzungsordnung Weisungen ertei-
len.   
  

§ 5  
 
Die Hallenräume, Anlagen und Einrich-
tungen sind schonend und pfleglich zu 
behandeln. In den Umkleideräumen, 
Wasch- und Duschanlagen sowie in den 
Toiletten ist auf Sauberkeit zu achten. Be-
schädigungen sind dem Hausmeister un-
verzüglich zu melden. Für den Ersatz des 
Schadens haften neben den Verursachern 
auch die Vereine bzw. die Veranstalter als 
Gesamtschuldner.   
  

§ 6  
 
Das Be- und Entstuhlen, das Aufstellen 
und ordnungsgemäße Wegbringen der 
Tische und der transportablen Bühnen-
elemente ist Sache des Veranstalters, 
desgleichen die Überwachung der Saal-
ordnung. Beim Transport der Bühnenele-
mente, Stühle und Tische sind die vorge-
sehenen Transportwagen zu benutzen. 
Um die Halle und Nebenräume am nächs-
ten Tag wieder planmäßig benutzen zu 
können, sind diese besenrein zur Verfü-
gung zu stellen.    
 

§ 7 
  
Die Heizungs- und Beleuchtungsanlagen 
werden vom Hausmeister oder Beauftrag-
ten bedient. Sie sind entsprechen den 
jeweiligen Umständen nach wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten anzuwenden.  
 

§ 8 
 
Die Benutzung der Beschallungsanlage 
ist nur bei Veranstaltungen gestattet. Sie 
bedarf einer besonderen Erlaubnis. Die 
Bedienung erfolgt ausschließlich durch 
den Hausmeister oder sonstigen Beauf-
tragten. Das Betreten des Regieraumes ist 
anderen Personen nicht gestattet.  
  

§ 9 
  
Die Garderobe ist bei Veranstaltungen 
grundsätzlich an den vorhandenen Gar-
derobenanlagen abzugeben. Die Bedie-
nung der Garderobenanlagen ist Sache 
des Veranstalters. 
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dass der Hemdglonkerbus wieder 
fährt? Am Mittwoch, 07.02.2018, 
sorgt er dafür, dass die Steißlinger 
Narren wieder gut vom Radolfzeller 
Hemdglonkerumzug nach Hause kom-
men. Abfahrt ist um 0.15 Uhr am Bus-
bahnhof Radolfzell. Es gilt der regulä-
re VHB-Tarif. 
  
dass sich die Narren in diesem Jahr 
über die ökumenische Narrenmes-
se freuen dürfen? Diese findet am 
Fasnet-Sunntig um 10.00 Uhr  in der 
Kirche St. Remigius statt und wird von 
Pfarrerin Stockburger und Pfarrer Mei-
er gehalten. Freuen Sie sich auch auf 
die musikalische Begleitung. Herzliche 
Einladung an alle Närrinnen und Nar-
ren!  
  
dass das Rathaus und viele Steißlin-
ger Institutionen und Geschäfte am 
Schmotzige Dunschtig geschlossen 
bleiben? Eigentlich ist es jedes Jahr 
so, nur damit die neu zugezogenen 
Einwohner sich nicht wundern, war-
um die Türen an dem Tag geschlossen 
sind. Ebenfalls haben am 08.02.2018 
alle Dienststellen des Landratsam-
tes Konstanz für den Publikumsver-
kehr geschlossen. Am Rosenmontag, 
12. Februar 2018, bleiben die Dienst-
stellen des Landratsamtes ebenfalls für 
den Publikumsverkehr geschlossen. 
Die Umladestation/der Wertstoffhof 
Singen-Rickelshausen hat am Montag 
geöffnet. Das Steißlinger Rathaus ist 
am Fasnetsmontag auch zu. 
  
dass sich der Schaukasten des 
Deutsch-Franz. Clubs gegenüber des 
Rathauses nun ganz närrisch zeigt? 
Schauen Sie mal rein, die DFC-Damen 
haben sich wieder viel Mühe gemacht 
und dabei sicher viel Spaß gehabt. 
  
dass es ein umfassendes, überre-
gionales Lehrgangsangebot für 
Privatwaldbesitzer/innen an den 
Forstlichen Bildungszentren des 
Landesbetriebs ForstBW. gibt? Es   
richtet sich an Personen aus den Berei-
chen Privatwaldbesitz, Revierleitung, 
FBG-Angehörige, Betriebsangehörige 
von Kommunen und Unternehmen. 
Das Programm finden Sie im Internet 
unter www.wald-online-bw.de sowie 
bei der Unteren Forstbehörde im Land-
ratsamt Konstanz (07531/800-2126) in 
der Broschüre aktiv für den Wald – Bil-
dungsangebot 2018 des Landesbe-
triebs ForstBW.  
  
dass am Sonntag, 25.02.2018, die 18. 
Matinee  im Rathausfoyer  stattfin-
det? Mehr dazu demnächst. 

§ 10 
  
In der Halle und in den Nebenräumen 
herrscht absolutes Rauchverbot. Das 
Mitbringen von Tieren und Fahrrädern 
in die Halle (ausgenommen Saalma-
schinen) ist verboten.    
  

§ 11 
  
Für die Benützung der Halle zum Sport-
betrieb sind folgende Bestimmungen zu 
beachten:  
 
1. Der Benutzungsplan für die Vereine 

wird von der Gemeinde aufgestellt. 
Er ist für die Beteiligten verbindlich 
und genau einzuhalten. Zugewiese-
ne Belegungszeiten dürfen nicht 
an andere Vereine bzw. Organisa-
tionen weitergegeben werden.

2. Den Sport treibenden Vereinen und 
Abteilungen wird je ein Schüssel 
zum Öffnen und Schließen der hin-
teren Eingangstür ausgehändigt. 

 
  Die Halle darf nur über die für diesen 

Betrieb bestehenden Eingänge be-
treten werden. Die verantwortlichen 
Übungsleiter sind für die jeweilige 
Zeit der Benutzung für einen ord-
nungsgemäßen Sportbetrieb in der 
Halle verantwortlich. Die ausgehän-
digten Schlüssel dürfen nur an sol-
che Personen weitergeben werden, 
die der Gemeinde schriftlich gemel-
det sind und die ein berechtigtes 
Interesse an der Benutzung der Halle 
nachweisen können. Eine Anferti-
gung von weiteren Schlüsseln ist 
strengstens verboten.  

 
3. Die Straßenschuhe sind in den Um-

kleideräumen abzulegen. Es sind 
Turnschuhe mit heller, abriebfester 
Sohle zu tragen. Es herrscht absolu-
tes Harz-Verbot.

4. Das Benützen der Übungsräume 
darf nur in Anwesenheit der verant-
wortlichen Übungsleiter oder des-
sen Stellvertreters erfolgen.

 
  Jeder die Halle benützende Verein 

hat der Gemeinde den zuständigen 
Übungsleiter und den Stellvertreter 
zu benennen, der für die Einhaltung 
dieser Hallenordnung verantwort-
lich ist.  

  Übungsleiter und Aufsichtspersonal 
haben für Ruhe und Ordnung in der 
Halle und den Nebenräumen zu sor-
gen. Sie verlassen nach Beendigung 
der Übungen oder der Wettkämp-
fe als Letzte die Halle. Dabei haben 
sie sich davon zu überzeugen, dass 
sämtliche Lichtquellen und Beleuch-
tungskörper ausgeschaltet und die 

Fenster verschlossen sind. Der ver-
antwortliche Übungsleiter hat sich 
außerdem davon zu überzeugen, 
dass sich die Räume in einem ord-
nungsgemäßen Zustand befinden.  

 
5. Das Öffnen und Schließen der Halle 

obliegt dem jeweils verantwortli-
chen Übungsleiter. Die Halle darf 
erst geöffnet werden, wenn diese 
Person anwesend ist. Die Übungslei-
ter haben darauf zu achten, dass die 
Benützungszeiten pünktlich einge-
halten werden. 

6. Beim Transport der Geräte ist größ-
te Umsicht wegen Beschädigungen 
sowohl der Geräte als auch insbe-
sondere des Bodens und Gebäudes 
zu üben, Turngeräte aller Art dürfen 
niemals geschleift werden. Die Ge-
räte sind nach Gebrauch wieder an 
ihren Aufstellungsort zu bringen.

7. Die Sportgeräte sind vor jeder 
Benutzung auf ihren Zustand hin 
zu überprüfen. Schadhafte Gerä-
te oder Anlagen dürfen nicht be-
nutzt werden, Mängel sind sofort 
dem Hausmeister mitzuteilen.

8. Kreide, Magnesia und dergleichen 
sind in besonderen Behältern zu ver-
wahren.

9. Stemmübungen (Gewichtheben) ist 
nicht gestattet.

10. Vereinseigene Turn- und Sportgeräte 
dürfen in stets widerruflicher Weise 
aufgrund schriftlicher Zustimmung 
der Gemeinde in der Halle unterge-
bracht werden. Für die in die Halle 
verbrachten Geräte und sonstiges 
Inventar der Vereine übernimmt die 
Gemeine keine Haftung für Zerstö-
rung durch höhere Gewalt und für 
Beschädigung durch Dritte. 

11. Für die Betriebssicherheit und die 
ordnungsmäßige Befestigung sämt-
licher Geräte vor der Benützung sind 
die jeweiligen Übungsleiter verant-
wortlich.

12. Die in den Geräteräumen unterge-
brachten Schränke sind grundsätz-
lich verschlossen zu halten. Die Weg-
nahme von Geräten aus der Halle 
und das eigenmächtige Öffnen von 
Geräteräumen und Schränken sind 
verboten.

13. Bei dem Übungsbetrieb ist die Gar-
derobe in den Umkleideräumen zu 
belassen.

14. Das Betreten der Halle durch Perso-
nen, die keiner Übungsgruppe ange-
hören, ist nicht gestattet. Mit beson-
derer Erlaubnis des Übungsleiters 
sind Ausnahmen gestattet.
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15. Es ist verboten, an den Seiten oder 
unter der herabgelassenen Trenn-
wand durchzuschlüpfen.

16. Die vorhandene Duschanlage darf 
nur unter Beachtung der vom Ge-
meinderat erlassenen Gebühren-
ordnung benützt werden. Für die 
Inbetriebnahme ist der Hausmeister 
zuständig. 

17. Das Betreten von Räumen, die nicht 
zum Sportbetrieb gehören, ist un-
tersagt. Insbesonders ist auch das 
Betreten des Schiedsrichterraumes 
untersagt. 

18. Fußballspielen ist nur unter Beach-
tung der Hallen-Fußballbestimmun-
gen gestattet.

§ 12 
  
Bei Veranstaltungen sind zusätzlich fol-
gende Vorschriften zu beachten:  
 
1. Anträge für Hallenbelegungen zu 

Veranstaltungen sind spätestens 6 
Wochen vor Beginn der Veranstal-
tung bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen. Der Antragsteller 
erhält eine schriftliche Genehmi-
gung; dabei wird die Benutzung 
mietvertraglich geregelt. Liegen 
mehrere Anträge auf denselben 
Termin vor, gilt, sofern keine Eini-
gung zwischen den Antragstellern 
möglich ist, die Reihenfolge des 
Eingangs der Anträge.

2. Die für eine Veranstaltung not-
wendigen Aufbauarbeiten (Gerä-
te, Hinweise, Markierungen usw.) 
sind vom Veranstalter durchzu-
führen. Veränderungen von Anla-
gen und Einrichtungen bedürfen 
der Zustimmung der Gemeinde-
verwaltung. Soweit Veränderun-
gen vorgenommen werden, trägt 
der Veranstalter die Kosten für 
Auf- und Abbau und für die Wie-
derherstellung des ursprüngli-
chen Zustands.

3. Der Veranstalter hat die einschlä-
gigen Bestimmungen zu beachten 
und die erforderlichen Geneh-
migungen für Veranstaltungen 
einzuholen. Insbesondere hat er 
die sicherheits- und feuerpoli-
zeilichen Vorschriften sowie die 
Versammlungsstättenverordnung 
einzuhalten. 

4. Bei politischen Veranstaltungen 
muss die Teilnahme von Vertre-
tern der Medienberichterstattung 
(Fernsehen, Radio, Zeitung, Inter-
net) im Voraus durch die Gemein-
de gestattet sein.

5. Verboten ist:
 
 a) auf Tische und Stühle zu stehen; 
  
 b)  das Benageln, Bekleben und Be-

malen der Wände innen und au-
ßen, sowie der  Fußböden und der 
sonstigen Einrichtungen; 

 
 c)  feste und sperrige Gegenstände in 

die Toilettenanlage zu werfen..  
 
6. Das Betreten des Regieraumes und 

anderer elektrischer Anlagen (außer 
Beschallungsanlage) ist nur den ver-
antwortlichen Veranstaltungsleitern 
und dem Hausmeister gestattet.

7. Um eine rasche Entleerung der Halle 
in jedem Fall zu ermöglichen, dürfen 
nicht mehr Tische und Stühle aufge-
stellt werden, als im Bestuhlungs-
plan vorgesehen sind, insbesondere 
dürfen die vorgesehenen Gänge un-
ter keinen Umständen mit Stühlen 
und sonstigen Gegenständen ver-
stellt werden. 

8. Bei Veranstaltungen mit Bühnenbe-
nutzung ist durch den Veranstalter 
eine Feuerwache zu stellen.

9. Bei jeder Veranstaltung ist vom Ver-
anstalter ein der Größe der Veran-
staltung entsprechender Ordnungs-
dienst (mindestens 2 Personen) 
einzurichten. Sie haben insbesonde-
re darauf zu achten, dass die Gänge 
auch zwischen Stuhl- und Tischrei-
hen nicht zugestellt werden und 
haben im Brandfall das geordnete 
Verlassen des Gebäudes zu regeln. 
Ferner hat der Veranstalter für ei-
nen entsprechend ausgebildeten 
Sanitätsdienst zu sorgen.

10. Während der Dauer einer Veranstal-
tung dürfen die Notausgänge nicht 
verschlossen sein. Sie sind jedoch 
nach Beendigung der Veranstaltung 
wieder zu verschließen. 

11. Vom Veranstalter ist das Gesetz zum 
Schutz der Jugend zu beachten. Die 
Halle muss nach Ablauf der Polizei-
stunde unverzüglich geräumt wer-
den. 

12. Folgende Räumlichkeiten sind nach 
Gebrauch in besenreinem Zustand 
zurück zu geben; sie werden von der 
Gemeinde gegen Kostenersatz ge-
reinigt: 

 Gesamte Halle, 
 Eingangsbereich, 
 Vorraum vor der Küche 
 und Toiletten. 
  
Die Küche und alle sonstigen Einrich-
tungen sowie die Umkleideräume, die 

während der Veranstaltungen für andere 
Zwecke benutzten werden, sind nach der 
Veranstaltung zu räumen und in saube-
rem Zustand zu übergeben. Evtl. erfor-
derliche Nachreinigungen werden von 
der Gemeinde gegen Kostenerstattung 
durchgeführt. 

§ 13 
 
Für die Bewirtung gelten folgende Vor-
schriften: 
 
1. Die Gemeinde kann den Vereinen 

gestatten, die Bewirtung in Eigenre-
gie durchzuführen. Die erforderliche 
Konzession ist zeitgerecht bei der 
Gemeinde – Ortspolizeibehörde – 
gegen Entrichtung der entsprechen-
den Gebühr zu antragen. 

2. Die Gemeinde stellt für die Bewir-
tung die Küchenanlage, Getränkean-
lagen (Fassbierkühlanlage, Flaschen-
bierkühlschrank, Theke usw.) – die 
zum Teil der gemeinde seitens der 
Brauerei leihweise überlassen sind – 
zur Verfügung. 

 
  Sämtliche Einrichtungs- und Leih-

gegenstände sind schonend zu be-
handeln. Für abhanden gekommene 
und sonst wie unbrauchbar gewor-
dene Gegenstände ist gleichwerti-
ger Ersatz zu leisten oder die Wieder-
beschaffungskosten zu vergüten.  

 
3. Kühlschränke, Vorrats- und Keller-

räume sind nach der Veranstaltung 
zu räumen und in sauberem Zustand 
zu übergeben. 

 
§ 14 

  
Werbung aller Art darf in den Räumen der 
Seeblickhalle und den dazu gehörigen 
Anlagen und Parkplätzen nur mit schriftli-
cher Genehmigung der Gemeinde betrie-
ben werden.    
  

§ 15  
 
Fundgegenstände sind beim Hausmeister 
oder an der Kasse abzugeben. 
 

§ 16 
 
1. Der Benutzer ist verpflichtet, die 

Räume, die Einrichtungen und die 
Geräte jeweils vor der Benutzung 
auf ihre ordnungsgemäße Be-
schaffenheit für seine Zwecke zu 
prüfen; er muss sicherstellen, dass 
schadhafte Einrichtungen oder 
Geräte nicht benutzt werden.   

2. Für Personenschäden, welche dem 
Nutzer, seinen Bediensteten, Mit-
gliedern oder Beauftragen oder 
den Besuchern seiner Veranstal-
tungen entstehen, haftet die Ge-
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meinde sowie deren gesetzliche 
Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften. Für sonstige Schä-
den haftet die Gemeinde, deren 
gesetzliche Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen nur bei einer vor-
sätzlichen oder grobfahrlässigen 
Pflichtverletzung. 

3. Der Benutzer stellt die Gemeinde 
von etwaigen Haftpflichtansprü-
chen einschließlich aller Prozess-
kosten seiner Bediensteten, Mit-
glieder oder Beauftragten, der 
Besucher seiner Veranstaltungen 
und sonstiger Dritter für Schäden 
frei, die im Zusammenhang mit 
der Benutzung der überlassenen 
Räume, Einrichtungen und Geräte 
und der Zugänge zu den Räumen 
und Einrichtungen stehen. Der Be-
nutzer verzichtet für den Fall der 
eigenen Inanspruchnahme auf die 
Geltendmachung von Rückgrif-
fansprüchen gegen die Gemeinde 
und deren Bedienstete oder Beauf-
tragte. Der Benutzer hat bei Ver-
tragsabschluss nachzuweisen, dass 
eine ausreichende Haft-pflichtver-
sicherung besteht, durch welche 
auch die Freistellungsansprüche 
gedeckt werden. Ziffer 3 gilt dann 
nicht, soweit die Gemeinde für den 
Schaden nach Maßgabe der Ziffer 2 
verantwortlich ist. 

4. Von dieser Vereinbarung bleibt 
die Haftung der Gemeinde als 
Grundstückseigentümerin für den 
sicheren Bauzustand von Gebäu-
den gemäß §836 BGB unberührt. 

5. Der Benutzer haftet für alle Schä-
den, die der Gemeinde an den 
überlassenen Räumen, Einrichtun-
gen, Geräten und Zugangswegen 
durch die Nutzung entstehen, so-
weit die Schädigung nicht in den 
Verantwortungsbereich der Ge-
meinde fällt. 

6. Die Gemeinde haftet nicht für 
abgelegte Kleidungsstücke und 
andere von den Benutzern mitge-
brachte oder abgestellte Gegen-
stände. 

  
§ 17 

  
1)   Das Benutzungsverhältnis kann 

aufgelöst werden, wenn

•	 der Benutzer (oder dessen Mit-
glieder, Beauftragte usw.) gegen 
diese Ordnung verstößt; in diesem 
Fall kann ferner die sofortige Räu-
mung verlangt werden;

•	 der Benutzer mit fälligen Forde-
rungen aus der Überlassung im 
Rückstand ist;

•	 durch eine Veranstaltung eine Ge-
fährdung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung zu befürchten 
ist. 

 
  Der Anspruch der Gemeinde auf 

das festgesetzte Entgelt bleibt be-
stehen. Der Vertragsnehmer kann 
dagegen keine Schadenersatzan-
sprüche geltend machen. 

  
2)   Beim Lehr- und Übungsbetrieb 

müssen die Benutzer aus wichti-
gen öffentlichen Gründen oder 
wegen unaufschiebbarer Repa-
ratur-, Bau- oder Reinigungs-
maßnahmen eine anderweitige 
Inanspruchnahme bzw. Sperrung 
durch die Stadt dulden.  

  
3)   Ein Anspruch auf Entschädigung 

oder auf Zuweisung einer ande-
ren Halle besteht in den Fällen des 
Abs. 1 und 2 nicht.  

  
4)   Wird  der Vertragsgegenstand 

nicht fristgemäß freigegeben, so 
kann ihn die Gemeinde auf Kosten 
des Vertragsnehmers räumen und 

in Ordnung bringen lassen. Der 
Vertragsnehmer haftet für den 
durch den Verzug entstandenen 
Schaden.    

  
§ 18 

Für die Überlassung des Vertragsgegen-
standes zu Veranstaltungen sind die in der 
Gebührenordnung festgesetzten Gebüh-
ren zu entrichten. Der Vertragsnehmer 
hat auf Verlangen Vorschüsse zu leisten.  
  

§ 19 
  
Erfüllungsort ist Steißlingen, Gerichts-
stand ist Singen (Hohentwiel) 
  

§ 20 
  
Die Hallenordnung tritt zum 01.02.2018 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Fas-
sung der Hallenordnung außer Kraft.   
  
Steißlingen, den 30. Januar 2018 
  
gez. Mors 
  
Bürgermeister 

Impressum:

Herausgeber:
Gemeinde 78256 Steißlingen
Verantwortlich für den amtlichen In-
halt einschließlich der Sitzungsberich-
te der Gemeindeorgane und anderer 
Nachrichten oder Veröffentlichungen 
der Gemeindeverwaltung ist Bürger-
meister Benjamin Mors oder sein Ver-
treter im Amt.
Für den Anzeigenteil/ Druck:
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Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

In den kommenden Tagen feiern in 
unserer Gemeinde folgende Jubilare 
  
Geburtstag 
  
Samstag, 03. Februar 2018 
Maria Kuppel, Goethestraße 2 
80. Geburtstag 
  
Manfred Baumann, Orsinger Straße 3 
70. Geburtstag 
  
Sonntag, 04. Februar 2018 
Horst Vochazer, Steinrennenstraße 8 
80. Geburtstag 
  
Wir gratulieren recht herzlich und wün-
schen alles Gute – vor allem Gesundheit 
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Bericht aus der Sitzung des 
Gemeinderates am 29.01.2018 
  
Vergabe von Tiefbauarbeiten  
 
-  Entwässerungskanal- und Verkehrswe-

gearbeiten Andermattweg und Kronen-
gasse 

-  Erdarbeiten für die Wasserleitung Hard-
mühle bis Kernort 

  
Los 1:  

Die Arbeiten am Andermattweg und der 
Kronengasse wurden als Los 1 ausge-
schrieben. 8 Unternehmer forderten ein 
Leistungsverzeichnis an, zur Submission 
am 17.01.2018 gaben 4 Bieter ein Ange-
bot ab. Annehmbarster Bieter ist die Fa. 
Braun aus Eigeltingen- Honstetten mit ei-
nem Angebotspreis von 158.296,18 €. Die 
Arbeiten zur Erschließung dieser beiden 
Straßen sind bis Ende März 2018 einge-
plant. 
  
Der Vorsitzende weist zunächst auf die 
Überschreitung der Kostenrechnung hin. 
Allerdings lässt sich dies in seinen Augen 
auf die aktuelle Konjunktur und die vol-
len Auftragsbücher der Gewerke zurück-
zuführen. Der Gesamtauftrag für beide 
Straßen lag nach der Kostenberechnung 
des Ing. Büro Baur bei 149.001,69 €. Diese 
Kosten sind durch das Angebot um 6,2 % 
überschritten.    

Ing. Baur Senior ist in der Sitzung anwe-
send und informiert das Gremium über 
zusätzliche Details bezüglich der Tiefbau-
arbeiten. Er führt aus, dass hierbei An-
schlüsse für drei Doppelwohneinheiten 
geschaffen wurden, die Fahrbahn auf 4,50 
m verbreitert wurde und der Fußweg auf 
eine Breite von 1,60 m gebracht werden 
soll. Da der Unterbau der Straßenfahr-
bahn noch in einem guten Zustand ist, 
wird dieser wiederverwendet werden 
können. Die Preissteigerungen begründet 
der Ingenieur mit den Preissteigerungen 
im Materialbereich, mit der allgemeinen 
Auslastung der Gewerke und auch mit 
dem Fachkräftemangel, welcher immer 
deutlicher spürbar wird. Ausführlich er-
läutert er außerdem die geplanten Pflas-
terverlegearbeiten im Fußgängerbereich.    
  
Los 2:  

Die Erdarbeiten für den Ringschluss der 
Wasserleitung wurde als Los 2 ausge-
schrieben. 8 Unternehmer forderten ein 
Leistungsverzeichnis an, zur Submission 
am 17.01.2018 gaben 4 Bieter ein Ange-
bot ab. Annehmbarster Bieter ist die Fa. 
Schleith aus Steißlingen mit einem Ange-
botspreis von 295.306,47 €.  

Für die Erdarbeiten für den Ringschluss 
dieser Wasserleitung lag die Kosten-
berechnung des Ing. Büro Baur bei 
269.137,57 €. Diese Kosten sind durch das 
Angebot um 9,7 % überschritten, was auf 
dieselben Gründe zurückzuführen sein 
wird, wie bereits bei Los 1 ausgeführt.    

Ingenieur Bauer erläutert dem Gremium 
in der Sitzung intensiv die technische Vor-
gehensweise bei der Durchbohrung bzw. 
Durchpressung des Erdreichs unterhalb 
der Kreisstraße.  
  
Beschluss:
1. Der Auftrag über die Arbeiten am An-

dermattweg und der Kronengasse, 
Los 1, wird auf Grundlage des geprüf-
ten Angebotes vom 17.01.2018 zum 
Angebotspreis von 158.296,18 € an 
die Fa. Braun aus Eigeltingen-Hons-
tetten vergeben.

2. Der Auftrag über die Erdarbeiten für 
den Ringschluss der Wasserleitung, 
Los 2, wird auf Grundlage des geprüf-
ten Angebotes vom 17.01.2018 zum 
Angebotspreis von 295.306,47 € an 
die Fa. Schleith aus Steißlingen ver-
geben.

  
Änderungen der Hallenordnungen

Mindlestalhalle:
In der Sitzung des Verwaltungs- und Fi-
nanzausschusses vom 03.05.2017 wurde 
angeregt, das Mitführen und den Ver-
zehr von Getränken und Speisen au-
ßerhalb des Foyers in der Mindlestalhal-
le entweder klar zu untersagen oder ganz 
zu öffnen. Ergebnis der Diskussion in der 
Sitzung war der Vorschlag, die Obergänge 
für Speisen und Getränke zu öffnen, die 
ausziehbare Tribüne hingegen sollte wei-
terhin hierfür geschlossen bleiben.
 
Beschluss:
Der überarbeiteten Hallenbenutzungs-
ordnung für die Mindlestalhalle wird zu-
gestimmt.

Seeblickhalle:
Die Hallenbenutzungsordnung ist nach 
Angaben der Verwaltung veraltet und 
entspricht nicht mehr dem aktuellen 
Rechtsstand.
Mit der Überarbeitung der Hallenord-
nung sollen außerdem Regelungen in die 
Benutzungsordnung mit aufgenommen 
werden, welche die vorherige Gestat-
tung von Medienberichterstattungen bei 
politischen Veranstaltungen in der Halle 
durch die Gemeinde vorschreiben. Bis-
her wurden durch die Hallenordnung in 
dieser Hinsicht noch keine Regelungen 
getroffen.
Das Gremium möchte in § 1 der neuen 
Fassung der Hallenbenutzungsordnung 
der Seeblickhalle das Wort „kostenlos“ ge-
strichen haben, da dies missverständlich 
sein könnte. Außerdem soll die Benut-
zungsordnung zum 01.02.2018 in Kraft 
treten.

Es entsteht eine Diskussion darüber, ob in 
die Hallenbenutzungsordnung eine Min-
dest- bzw. Höchstsumme für die von den 
Veranstaltern geforderte Versicherung 
festgelegt werden soll. Das Gremium ge-
langt zu dem Ergebnis, dass eine solche 
Summe nicht in die Hallenordnung, son-
dern in den Vertrag zur Überlassung der 
Halle mitaufgenommen werden soll. Die 
Verwaltung wird beauftragt, bei ihrem 
Versicherer die üblichen Sätze für eine 
Versicherung einer Halle dieser Art zu er-
fragen.
 
Beschluss:
Der überarbeiteten Hallenbenutzungs-
ordnung für die Seeblickhalle (Hallenord-
nung) wird zugestimmt.
 
Anschaffung eines neuen Servers für 
das Rathaus – Vergabe des Auftrags
 
Der aktuelle Server der Gemeindeverwal-
tung Steißlingen ist mittlerweile 7 Jahre 
alt und bereitet bereits seit längerer Zeit 
Probleme. Sowohl die Speicherkapazitä-
ten als auch die Prozessorgeschwindig-
keit des Servers sind inzwischen an ihrem 
Limit angekommen und verlangsamen 
den Betrieb innerhalb des Rathauses im-
mens. 
 
Daher wurden von der Gemeindeverwal-
tung Steißlingen mit Unterstützung des 
Kommunalen Rechenzentrums Angebote 
für die Neuanschaffung eines Servers im 
Rahmen einer freihändigen Vergabe ein-
geholt. Diese Anschaffungsmaßnahme 
wurde bei der Haushaltsaufstellung im 
vergangenen Jahr bereits berücksichtigt, 
so dass im Haushalt 2018 der Gemeinde 
Steißlingen 20.000 € eingestellt sind. 
 
Frau Klingenberg erläutert den Gemein-
deräten die Ausgangslage für die Aus-
schreibung des Gemeindeservers und die 
Dringlichkeit eines neuen Servers. Außer-
dem geht sie auf die Vorgehensweise bei 
der Ausschreibung ein und stellt dem Gre-
mium die eingegangenen Angebote vor. 
 
Das Angebot der Fa. Maier IT aus Steiß-
lingen ist mit 22.247,49 € brutto (netto: 
18.695,37 €) das Günstigste der wertba-
ren Angebote und erfüllt die durch das 
Rechenzentrum vorgegebenen Anforde-
rungen vollends.

 
Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt die Neu-

anschaffung eines Servers für das 
Rathaus der Gemeinde Steißlingen 
und beauftragt die Gemeindeverwal-
tung mit der zeitnahen Vergabe des 
Auftrags.

2. Der Auftrag wird an die Firma Maier 
IT aus Steißlingen mit einem Ange-
botsvolumen i. H. v. 22.247,49 € brut-
to vergeben
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3. Der Gemeinderat genehmigt eine 
überplanmäßige Ausgabe in Höhe 
von 2.247,49 €.

 
Genehmigung von Spenden für das 
Haushaltsjahr 2017
 
Bereits 2006 hatte der Gemeinderat zur 
Verwaltungsvereinfachung beschlossen, 
dass Spenden unter 100 € zusammenge-
fasst und gesammelt am Jahresende vom 
Gemeinderat genehmigt werden. Es liegt 
ein Spendenbetrag i. H. v. 800,00 € für den 
Gemeindekindergarten „Storchennest“ 
vor.
 
Beschluss:
Die Annahme der o. g. Spende in Höhe 
von 800,00 € wird genehmigt. Die Verwal-
tung wird beauftragt, den Bericht über 
die Annahme der Spenden der Rechtsauf-
sichtbehörde zu übersenden.
  
Bauanträge – Bauvoranfragen
 
Dem Baugesuch für ein 3-Familienwohn-
haus wird zugestimmt, das Einvernehmen 
zu einem Baugesuch wird nicht erteilt. 
Einem weiteren Baugesuch wird unter zu-
sätzlichen Befreiungen das Einvernehmen 
erteilt. Zwei Bauvorlagen im Kenntnisga-
beverfahren werden zur Kenntnis genom-
men.
 
Bekanntgaben – Anträge

Kooperationsvertrag mit der Kath. Kirche
Bürgermeister Mors informiert das Gremi-
um darüber, dass der neue Kooperations-
vertrag mit der Kath. Kirche mittlerweile 
der Verwaltung zur Prüfung vorliegt. 
 
Telekomkasten in der Gartenstraße
Ein Mitglied des Gemeinderats erkundigt 
sich, ob die Telekom ihre Telekommuni-
kationskästen beliebig auf die Gehwege 
der Gemeinde platzieren darf und bezieht 
sich dabei im Speziellen auf einen frisch 
errichteten Kasten in der Gartenstraße. 
Bauamtsleiter Schönenberger erläutert, 
dass dies bei der Erhaltung einer Mindest-
breite des Gehweges rechtlich möglich 
ist. Die Gemeinde hat versucht, die Tele-
komkästen möglichst in Gemeindebeete, 
soweit vorhanden, aufstellen zu lassen. In 
diesem Fall ging es nicht anders. 
 
Sichtdreieck in der Kronengasse
Ein Gemeinderat befürchtet, dass die 
Sichtdreiecke in der Kronengasse durch 
die Neubebauung des Kronenareals nicht 
eingehalten und die Verkehrssicherheit 
eingeschränkt ist. Die Verwaltung prüft 
dies nach und wird sich diesbezüglich mit 
den Bauherren in Verbindung setzen.

Hundetoilette in der Talstraße
Ein Mitglied des Gemeinderats regt die 
Installation einer Hundetoilette in der 
Talstraße an. Die Verwaltung nimmt sich 
dessen an. 

 
Neuer Mitarbeiter  
im Rathaus 
  
Bürgermeister Mors konnte bereits 
am vergangenen Mittwoch Herrn 
Obada Bilal als neuen Mitarbeiter 
der Gemeinde begrüßen, der nun 
den Fahrdienst für das Mittagessen 
des Kinderhauses Storchennest, der 
Gemeinschaftsschule und der Seni-
orenbegegnungsstätte übernom-
men hat. 

Herr Bilal kommt aus Syrien und 
wohnt seit 2016 mit seiner Familie 
in Steißlingen. Bürgermeister Mors 
freut sich sehr, dass die Integration 
auch in der Gemeindeverwaltung 
so unkompliziert und gut funktio-
niert. Dem 20-jährigen anerkann-
ten Flüchtling wünschte er alles 
Gute für seine neue Tätigkeit.   

Verleihung Sparkassenmedaille Baden-Württemberg  
an BM a.D. Artur Ostermaier am 24.01.2018 

Im Rahmen der Jahresauftaktveranstaltung der Sparkasse Hegau-Bodensee ehrte der 
Verwaltungsratsvorsitzende OB Häusler den ehemaligen Bürgermeister der Gemeinde 
Steißlingen, Herrn Artur Ostermaier, für seine langjährige engagierte Mitarbeit im Ver-
waltungsrat. 
Bürgermeister Artur Ostermaier hat seine profunden Kenntnisse und Erfahrungen fast 
40 Jahre in seinen Funktionen als Verwaltungsratsmitglied bzw. als stv. Vorsitzender des 
Verwaltungsrats zum Nutzen der Sparkasse eingebracht. Weiterhin war er fast 20 Jahre 
Mitglied in entscheidenden Ausschüssen und damit mit besonders wichtigen Entschei-
dungen betraut. 
  
Der Verwaltungsratsvorsitzende OB Häusler bedankte sich im Namen des Verwaltungs-
rats und des Vorstandes für das besonders langjährige Engagement und die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit bei Bürgermeister a.D. Ostermaier. In Anerkennung seiner 
Verdienste überreichten ihm der Vorstandsvorsitzende Udo Klopfer und OB Häusler die 
BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE SPARKASSENMEDAILLE. 
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Sozialbericht 2016 
  
Wir möchten den Steißlinger Bürgerinnen und Bürgern einen 
Einblick über die umfangreichen Angebote und Leistungen hier 
im Ort geben und veröffentlichen in den kommenden Ausgaben 
den Sozialbericht 2016. 
  
Herzliche Einladung!! 
Sie können sich bei Bedarf mit den Einrichtungen direkt in 
Verbindung setzen bzw. falls Sie Lust, Zeit und Interesse ha-
ben, sich auch gerne dort melden, wenn Sie mithelfen und 
sich einbringen möchten.  
Sie sind herzlich willkommen!   
  
7. Deutsches Rotes Kreuz Steißlingen 
  
Kleiderstube: 
Seit nunmehr 22 Jahren ist die Klei-
derstube vom DRK in den Keller-
räumen der Seniorenwohnanlage 
untergebracht. Die Leitung der Klei-
derkammer oblag in den letzten Jahren Ilona Dienst. 
Seit 2016 wird es von einem Team von 12 Frauen und einem 
Mann geleitet. 
Während der Öffnungszeiten, jeden Donnerstag von 09.00-11.00 
Uhr und von 16.00-18.00 Uhr, können dort gewaschene und gut 
erhaltene Kleiderspenden abgegeben werden. Bedürftige kön-
nen an den Terminen passende Kleidung aussuchen und kosten-
los bzw. gegen eine kleine Spende mitnehmen. 
Die Kleiderstube steht für Jedermann/-frau offen. Neben Klei-
dung und Schuhen werden auch Spielzeug, Kinderwägen, Bett-
wäsche etc. gegen einen geringen Unkostenbeitrag abgegeben. 
Um einen unnötigen „Büroaufwand“ zu vermeiden wurden we-
der  die vielen ehrenamtlichen Stunden, noch Zahl  der ent-
gegengenommenen Kleiderspenden und noch die abgeholten 
Kleidungsstücke erfasst.   
Weiterhin werden, wie in den Jahren zuvor, verschiedene soziale 
Aktionen für Notleidende in der ganzen Welt, wie z.B. Pakete für 
Russland/Ukraine, Moldau (pro humanitäre Engen) in Zusam-
menarbeit des DRK mit der Katholischen Frauengemeinschaft 
durchgeführt. 
Die Kleiderstube nennt sich nun zwischenzeitlich „Kleiderla-
den“. 
Haben Sie Interesse, dann schauen Sie mal zu den Öffnungs-
zeiten: donnerstags von 09.00-11.00 Uhr und von 16.00-
18.00 Uhr vorbei, im Kellergeschoss der Seniorenwohnanlage, 
Radolfzeller Straße 3 oder schreiben ein Mail an Herrn Siems: 
m-siems@web.de. 
  
Senioren:  
Das DRK übernimmt auch zusammen mit dem Ju-
gendrotkreuz die Bewirtung sowie den Fahrdienst 
beim jährlichen Seniorennachmittag der Gemein-
de. Ohne sie wäre, die Durchführung dieser großen 
Veranstaltung nicht möglich. 
Informationen zum DRK gibt es im Internet unter www.drk-
steisslingen-orsingen.de. Bereitschaftsleiter Joey Neubert (Tel: 
0176/63318624) oder Rebecca Menzer vom Jugendrotkreuz (Tel.: 
0176/99138879) stehen bei Fragen auch gerne zur Verfügung. 

8. Flüchtlinge / Asylbewerber / Helferkreis 
  
Bereits im Juli 2013 wurden auch die Gemeinde Steißlingen vom 
Landkreis „als kreisangehörige Kommune“ um Unterstützung 
gebeten, indem wir für die gestiegene Zahl von Asylbewerbern 
entsprechende Unterkünfte suchen sollten. 
Der Landkreis musste die zwischenzeitlich die nicht vorherseh-
bare Anzahl von Asylbewerben in Notunterkünften (Sporthal-
len, Großzelten) und normalen Unterkünften (ehemalige Hotels, 
Krankenhäuser) unterbringen. Nach 24 Monaten sind die Men-
schen in die Anschlussunterbringung (Städte, Gemeinden) zu 
übersiedeln. 
Am 25.06.2015 kam die erste vierköpfige Flüchtlingsfamilie in 
Steißlingen an. 
Nach und nach folgten weitere Familien, Paare und Einzelperso-
nen, welche in einfachen Unterkünften in der Kirchstraße, in der 
Korisstraße und in der Eichenstraße untergebracht wurden. Es 
kamen viele und viele zogen auch wieder weg. Teilweise wurden 
das Asylverfahren abgelehnt, sie reisten „freiwillig“ in das Hei-
matland zurück oder sie fanden entweder selbst eine Wohnung 
oder zogen zu Verwandten/Bekannten.   
  
Es wird viel Wert und Feingefühl darauf gelegt, dass die aufzu-
nehmenden Flüchtlinge nicht aus zu unterschiedlichen Ländern 
und Kulturen kommen. In Absprache mit dem Landratsamt 
konnten so viele syrischen Flüchtlingen und Asylbewerber aus 
Pakistan, China und dem Kosovo untergebracht werden. 
  
Zwischenzeitlich wohnen hauptsächlich syrische Staatsangehö-
rige in Steißlingen. Sie besuchen Integrationskurse und arbeiten 
zum Teil ganztags bzw. auf geringfügiger Basis und tragen somit 
zum eigenen Lebensunterhalt bei. 
Ende 2016 lebten über 30 Asylbewerber/Flüchtlinge in Steiß-
lingen, darunter 7 Kinder und Jugendliche. 
Die erste Helferkonferenz erfolgte bereits am 23.07.2015. Es fan-
den sich über 30 interessierte SteißlingerInnen zusammen, 
die sich ehrenamtlich engagierten wollten. Die Zahl hat sich in 
2016 auf ca. 15 aktive HelferInnen reduziert.  Sie engagieren 
sich, je nach Interesse und Können im Bereich der individuellen 
Hausaufgabenbetreuung, Deutschunterricht, Übersetzungen, 
Arzt- und Behördenbesuchen, Einrichten der Wohnungen und 
individuelle kleine Hilfen. 
Weitere HelferInnen sind jederzeit willkommen. 
Unterstützt wird die Gemeindeverwaltung auch von einer DRK-
Betreuerin, die einmal in der Woche die Familien und Einzelper-
sonen besucht. 
Möchten Sie bei der Integration von unseren Flüchtlingen mit-
helfen, dann können Sie gerne zu den Helferkreissitzungen kom-
men. Diese werden im Steißlingen Aktuell rechtzeitig angekün-
digt. 
Bei Fragen steht Ihnen gerne Doris Frey vom Rathaus (Tel.: 
07738/9293-15 / Mail: dfrey@steisslingen.de) zur Verfügung oder 
vom Helferkreis, Luzia Richarz (Tel.: 07738/5212) und Ulrike Wie-
land (Tel.: 07738/7416). 
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Flüchtlingsunterbringung / Sozialer Wohnungsbau: 
Die Flüchtlinge sind derzeit in gemeindeeigenen Gebäuden in 
der Kirchstraße, in zwei zusammenhängenden Gebäuden in der 
Korisstraße sowie in einem angemieteten Gebäude in der Ei-
chenstraße untergebracht. 
Ein Neubau (mit 9 Wohneinheiten) ist im hinteren Bereich des 
Grundstückes in der Korisstraße geplant. Mit der Fertigstellung 

des Gebäudes, in dem auch andere sozialschwache Personen 
untergebracht werden sollen, ist im Frühjahr 2018 zu rechnen. 
Ein weiteres Gebäude soll auf dem gleichen Gelände später noch 
dazu kommen.    
Zukünftig sind in der Lange Straße ebenfalls zwei Gebäude für 
die Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen. Hier sind vorab 
erhebliche Renovierungsarbeiten erforderlich. 

Nächste Energieberatung 

am 14.02.18 im Rathaus Steißlingen 
- Jetzt anmelden 
Die Beratung findet von 16.00 – 18.00 
Uhr im Besprechungszimmer, 1. OG 
im Rathausaltbau statt. Um die Ter-
minwünsche vorbereiten zu können, 
ist eine Anmeldung notwendig bei 
der Energieagentur, Kreis Konstanz: 
07732/939-1234 
von 8.30 bis 11.30 Uhr.

 
 

Rathaus an Fasnacht  
geschlossen
  
Am Schmotzige Dunschtig, 
08.02.2018  und am Fasnets- 
Mäntig, 12.02.2018 bleibt das  
Rathaus ganztägig geschlossen!  
Ansonsten sind wir zu den üblichen 
Zeiten für Sie da.     

 
 
VHB-Senioren-Ticket 
  
Die praktische Fahrkarte für Bus und Bahn 
für alle ab 65 Jahre.   
Ab sofort ist die Fahrt mit Bus und Bahn 
zwischen Hegau und Bodensee für alle 
ab 65 Jahre noch preiswerter und einfa-
cher. Das seit Anfang Januar erhältliche 
VHB-Senioren-Ticket macht es möglich.  
Ein Ticket zur Nutzung aller Stadtbusse, 
Regionalbusse und aller Züge im Land-
kreis Konstanz plus Region Überlingen 
– ohne zeitliche Einschränkung und zum 
kleinen Preis. 
  
Das VHB-Senioren-Ticket ist eine persön-
liche Fahrkarte im Jahresabonnement, 
das ab dem Monat des 65. Geburtstages 
genutzt werden kann. Der monatliche 
Betrag für die Fahrkarte liegt bei 44,50 
EUR und wird mit monatlicher Lastschrift 
vom Bankkonto eingezogen. Das VHB-Se-
nioren-Ticket ist damit das preiswerteste 
VHB-Abo-Ticket. 
  
Das VHB-Senioren-Ticket ist ausschließ-
lich als persönliches Jahresabonnement 
für die 2. Klasse erhältlich. Weitere Infor-
mationen im Internet unter: vhb-info.de/
senioren oder bei der VHB in Radolfzell: 
Tel. 07732 82399-0. 

Rechtliche Betreuung:  
Betreuungsvereine laden zu 
Infoveranstaltungen ein 

Mit Unterstützung der Betreuungsbehör-
de des Landratsamtes Konstanz bieten 
die Betreuungsvereine im Landkreis Kon-
stanz auch in diesem Jahr wieder Einfüh-
rungs- und Fortbildungsveranstaltungen 
über das Thema „Rechtliche Betreuung“ 
an. Die nächsten Veranstaltungen fin-
den statt am Montag, 5. Februar, 19 
Uhr, in Stockach (Krankenhaus, Am 
Stadtgarten 10), Donnerstag, 22. Fe-
bruar, 18 Uhr, in Singen (Thurgauer 
Straße 23 a), Dienstag, 6. März, 19 Uhr, 
in Radolfzell (AWO-Haus, Gartenstraße 
14) und Donnerstag, 8. März, 18 Uhr, in 
Konstanz (Geschäftsstelle Caritasver-
band, Uhlandstraße 15).  

Kann sich eine Person infolge eines Unfall 
oder einer schweren Erkrankung plötz-
lich nicht mehr alleine versorgen und ist 
auf die Hilfe eines Dritten angewiesen, ist 
dies ein Fall für die rechtliche Betreuung. 
In einer solchen Situation stellen sich vie-
le Fragen: Wie kann ich ihr beistehen oder 
kann ich gar die Regelung der rechtlichen 
Angelegenheiten für sie übernehmen? 
Besteht eine Vorsorgevollmacht? Gibt es 
eine Patientenverfügung?  

Zu diesen und weiteren Fragen bieten die 
Betreuungsvereine und die Betreuungs-
behörde im Landkreis Konstanz fachkun-
dige Beratung an. Wichtige Hinweise auf 
mögliche Hilfsangebote wie z.B. allgemei-
ner Sozialdienst, Haushaltshilfen, fahrba-
rer Mittagstisch, Gemeindeschwestern, 
Sozialstationen oder die Vermittlung von 
Heimplätzen sind für die geänderten Le-
benslagen der Betroffenen sehr wichtig.  

Die Informationsveranstaltungen bieten 
den Teilnehmenden die Möglichkeit, ne-
ben Rechtsfragen der Betreuung und For-
malitäten auch die verschiedenen Hilfsan-
gebote und Regeln für den Umgang mit 
Betroffenen anzusprechen.  

Die neuen Termine für die Einführungs-
veranstaltungen für das Jahr 2018 kön-
nen sind auf der Website des Landratsam-
tes Konstanz www.LRAKN.de/pb/Lde/ 
Betreuungsbehoerde einsehbar.  
 
 

 

Bürger für Bürger
  
Jeden Montag und Mittwoch, auch in den 
Ferien (außer an Feiertagen) bieten wir Ih-
nen ein warmes Mittagessen mit Getränk 
zu 4,-Euro. 
  
JEDER ist willkommen! Sollten Sie geh-
behindert sein.....wir holen Sie gerne zu 
Hause ab (für 1,--Euro). Kommen Sie Pro-
beessen!  
  
Dazu einfach anmelden beim Ehepaar 
Hofmeier Tel: 1769, Irmgard Stark Tel: 
9398963, Klaus Kuhn Tel: 457 oder Sozial-
dienst Tel: 1707 
  
Bis Freitag 10:00 Uhr 
für Essen am Montag 
Bis Dienstag 10:00 Uhr 
für Essen am Mittwoch 
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
  
  
Computeria:  
Sie benötigen Hilfe am PC, Laptop, Tablet 
bzw. Drucker? Sie haben Probleme mit 
Microsoft Word oder Excel, ihrem Viren-
schutz, Fragen zum Internet oder E-Mail 
bzw. Fotobüchern? 
Sie benötigen Unterstützung bei Proble-
men mit Windows, Linux oder Mac? 
  
Wir helfen Ihnen kostenlos!!! 
  
Zur Erstanmeldung besuchen Sie uns bit-
te am ersten Mittwoch im Monat während 
unserer Bürostunden in der Senioren-
wohnanlage (Eingang Sozialdienst) von 
10:00 bis 12:000 Uhr. 
  
Bereits angemeldete Personen können 
sich wegen neuer Termine telefonisch mit 
Christian Fürst (Tel. 938364) oder Francis-
co Otey (Tel. 922963) direkt in Verbindung 
setzen. Termine können wie bisher an 
jedem zweiten und vierten Mittwoch im 
Monat vereinbart werden. 
  
Eine weitere Möglichkeit zur Kontaktauf-
nahme besteht über die neue E-Mailadres-
se computeria@buergerfuerbuerger.org. 
  
Nächste Bürostunden: Mittwoch, 
07.02.2018 von 10.00-12.00 Uhr. 
  
  
 
 
 



Bei uns gibt’s jetzt
Kutteln  

Unsere Fasnet-Öffnungszeiten:

Schmutziger Dunstig ab 11.00 Uhr, Freitag und Samstag  
ab 17.00 Uhr, Sonntag ab 11.00 Uhr, Montag, Dienstag und 
Aschermittwoch ab 11.00 bis 14.00 Uhr und ab 17.00 Uhr 

Auf Ihren Besuch freuen sich Heidi und Freddy Greuling

LANGE STRASSE 35  •  78256 STEISSLINGEN
TEL.: 0 77 38 / 93 92 43  •  FAX 0 77 38 / 93 92 59

STEISSLINGEN

Gebr. Rimmele, Schulstraße 8, 78256 Steißlingen, Tel. 0 77 38/3 89

Beste Qualität - Guter Preis gültig ab Donnerstagmittag

Hackfleisch gemischt                                      kg         6,99 €
schöner Tafelspitz                                             100 g    1,59 €
frischer Schweinebauch                          kg         8,00 €
Kalbslyoner eigene Herstellung                 100 g    1,39 €
Fleischwurst im Ring                               kg         7,99 €
NEU Bio-Schübling eigene Herstellung     100 g    1,79 €
NEU Bio Wienerle                                  100 g    1,89 €
NEU veg. Lyoner eigene Herstellung         100 g    1,89 €
Do. + Fr.: frischer und gerauchter Fisch

Montag- bis Mittwoch-Angebote:
Rinderkutteln                                          kg        8,99 €
Rinderleber                                             kg        9,99 €
Schweineleber                                        kg        5,99 €

Auf Ihren Einkauf freuen sich Ihre Metzgermeister
Achim und Volker Rimmele mit Belegschaft

EinkaufsblattEinkaufsblatt
W I R  H A B E N G A N Z S C H Ö N  W A S Z U  B I E T E N

Steißlinger

Einkaufsplatz Steißlingen bequem, vernünftig, gut



EinkaufsblattEinkaufsblatt
W I R  H A B E N G A N Z S C H Ö N  W A S Z U  B I E T E N

Steißlinger

Einkaufsplatz Steißlingen bequem, vernünftig, gut

Mitarbeiter/-in für Kiosk gesucht  
Der 1. Bahnengolf-Club Singen sucht ab dem 01.04.2018 für die Betreuung des Verkaufskiosks 

im Minigolfzentrum Singen 
eine(n) freundliche(n), engagierte(n) Mitarbeiter(in) auf 450,- Euro-Basis

Bewerbungen bitte an: 1. Bahnengolf-Club Singen, Postfach 111, D-78201 Singen oder info@bgc-singen.de 



Seite 12  Donnerstag, 01. Februar 2018

Seniorentreff

Zum wöchentlichen Treffen in der Begeg-
nungsstätte der Seniorenwohnanlage in 
der Radolfzeller Straße sind alle Seniorin-
nen und Senioren ab 60 Jahren und sons-
tige interessierte Bürgerinnen und Bürger 
herzlich eingeladen 
  
Jeden Donnerstag von 14.30-17.00 Uhr 
gibt es neben Kaffee, Kuchen und sonsti-
gen Getränken unterhaltsame Gespräche 
und ein ansprechendes Programm. 
  
Donnerstag, 01.02.2018 
Musik, Spiel und Spaß - mit 
Irma Renner und Waltraud Stengele  
  
Donnerstag, 08.02.2018 
Schmotzige Dunschtig -
 „die Narren kommen“  
  
Wir brauchen Verstärkung!  
Wir, die Mitarbeiter des Arbeitskreises für 
offene Seniorenarbeit, gestalten seit na-
hezu 20 Jahren das Programm für die Ver-
anstaltungen im Seniorentreff. 
Können Sie sich vorstellen, bei uns mit-
zuarbeiten und ehrenamtlich für unsere 
Senioren tätig zu sein? 
Besuchen Sie uns einfach an einem Don-
nerstagnachmittag in der Begegnungs-
stätte der Seniorenwohnanlage und 
machen Sie sich ein Bild über unsere Ak-
tivitäten. Fragen dazu beantworten wir 
Ihnen auch gerne telefonisch: 
Edgar Preiser, Tel.: 07738/5216 
Rosemarie Degen, Tel.: 07738/284 
Dagmar Bichsel, Tel.: 07738/5560 
Wir freuen uns auf Sie! 
  
Mittwoch-Seniorengymnastik 
Die Seniorengymnastik „Fit in den Tag“ 
findet immer mittwochs von 09.30 - 10.30 
Uhr mit Frau Dagmar Bichsel in der Be-
gegnungsstätte statt. Neue Teilnehmer/-
innen sind herzlich willkommen. „Rein-
schnuppern“ ist unverbindlich jederzeit 
möglich. 
  
  
TüV für land- und forstwirt-
schaftliche Zugmaschinen 

am 06.02.2018 in Steißlingen und 
Wiechs   

Die diesjährige Hauptuntersuchung der 
land- und forstwirtschaftlichen Zug-
maschinen (TÜV) findet am Dienstag, 
06.02.18 statt. 

In Steißlingen findet die Überprüfung 
der gem. § 29 StVZO fälligen land- oder 
forstwirtschaftlichen Zugmaschinen und 
ungebremste Anhänger in der Zeit von 
08.00-15.00 Uhr  im Bauhof / Im Städtle 
19 und in Wiechs am Rathaus von 15.30-
16.30 Uhr statt.    

Kleiderladen des DRK
 

Nutzen Sie unbedingt am 3. Februar unseren nächsten Familiensamstag von 10.00 
bis 12.00 Uhr, denn der DRK-Kleiderladen hat am 8. Februar  (schmotziger Donners-
tag) ganztägig geschlossen! 
 
Nach Fasnacht ist der DRK-Kleiderladen, wie gewohnt, wieder jeden Donnerstag von 
9.00 bis 11.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr für alle Personen geöffnet. Sie finden 
uns im Kellergeschoss der Radolfzellerstr. 3 (Seniorenwohnanlage). 

 
 
 

Gemeinschaftsschule

Neuer Forschergeist an der GMS 
Warum brennt eine Kerze? Ist Luft Nichts? Und wie funktioniert eigentlich das Ohr? Kin-
der haben viele naturwissenschaftliche Fragen. Die SchülerInnen der Primarstufe der 
Steißlinger GMS können sie sich in Zukunft selber beantworten. Und dies ganz prak-
tisch: Durch das Planen, Durchführen und Reflektieren von Experimenten sollen sie sich 
forschend die Welt erklären. In der GMS gibt es dafür jetzt den  Forscherraum. 
Schulleiter Alexander Bitter hat einen hellen und großen Raum im Altbau der Schule zur 
Verfügung gestellt. Hier soll es in Zukunft alles geben, was die kleinen Forscher brau-
chen. Ganz nach dem Motto „Versuch macht klug“, dürfen die Kinder dabei ruhig auch 
mal falsche Wege gehen. Der Raum wurde vom Sachunterrichts-Team der Grundschule 
(Fr. Bahya, Fr. Schirmer, Fr. Padieth, Fr. Halama und Fr. Blumentrath) so strukturiert und 
geplant, dass die Kinder im Team forschen können. Aber natürlich können hier auch 
angeleitete Experimente -spannend aufbereitet- durchgeführt werden. 
Bisher beinhaltet der Forscherraum Gruppentische für bis zu 26 SchülerInnen, Alltags-
materialien (z.B. Teelichter, Joghurtbecher, Papprollen) und diverse Forscherutensilien 
(wie Lupen, Reagenzgläser,...). Themenkisten z.B. zum Thema „Strom“ oder „Licht und 
Schatten“ unterstützen die Kinder ebenfalls. 

Das SU-Team dankt ganz herzlich allen Eltern, für das Spenden der zahlreichen Alltags-
materialien, der AOK Stockach/Steißlingen für die tollen Taschenlampen sowie dem För-
derverein für die Zusage der Unterstützung. Jetzt ist der Anfang gelegt. Der Raum soll 
fortlaufend erweitert werden, wobei Sach- und Geldspenden natürlich sehr willkom-
men wären. Beispiele zeigen, dass ganz praktische Kooperationen mit lokalen Unter-
nehmen eine gelungene Verbindung zwischen Lernen und Praxis darstellen – hier ist 
das SU Team als Ansprechpartner für alle kreativen Ideen offen. 
(Kontakt: forschergeist@schule-steisslingen.de) 
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Vereine aufgepasst! 
  
Redaktionsschluss:  
Wegen der Fasnacht - Schmutzige 
Dunschtig, 08.02.2018, wird der Redak-
tionsschluss für die KW 6 um einen Tag 
vorgezogen
Wir bitten um Beachtung und Ver-
ständnis, dass Beiträge, die nach Re-
daktionsschluss bei uns eingehen, 
nicht mehr berücksichtig werden kön-
nen. 
Die Auslieferung der gedruckten Blätt-
le erfolgt ebenfalls ein Tag früher.
 
Seeblickhalle: Fasnacht geschlossen 
Der Aufbau für die Fasnachtsveranstal-
tungen erfolgt ab Samstag, 03.02.2018. 
Der Abbau und die Reinigung erfolg-
ten am Mittwoch (14.02.2018) und 
Donnerstagvormittag (15.02.2018). 

 
 
TuS

 TuS Abt. Handball
03.02.2018 
12:45 SG Allensb./Dettingen Em 
JSG Hegau Em 3 
19:00 TV Überlingen TuS Steißlingen 3 
19:30 SG Lauterstein TuS Steißlingen 
20:00 Handball Union Freiburg 
TuS Steißlingen 2   
Sportpark Mindlestal: 
13:00 JSG Hegau Em 2 TV Ehingen Em 
14:15 JSG Hegau Dm JSG Südbaar Dm 
15:30 TuS Steißlingen Damen 3 
SV Allensbach Damen 4 
17:30 TuS Steißlingen 4 
TSV Dettingen-Wallhausen 2  
04.02.2018 
10:15 SG Riel/Gottm Dw JSG Hegau Dw 
12:30 SG Köndringen/Teningen Am 
JSG Hegau Am 
12:45 SG Rielasingen/Gottmadingen Bm  
JSG Hegau Bm 
13:20 SG Ottenheim/Altenheim Cw 
JSG Hegau Cw 
14:45 TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 
Cm JSG Hegau Cm 

Am kommenden Wochenende sind vier 
Heimspiele im Mindlestal. Die anderen 
Mannschaften sind auswärts. Die Herren 
1 sind in Lauterstein zu Gast. Gegen die-
sen Konkurrenten um den Klassenerhalt 
sollte gepunktet werden. Die Herren 2 
haben mit dem Gegner aus Freiburg aus 
dem Hinspiel noch eine Rechnung offen 
und wollen erneut punkten. Die männl. 
A-Jugend ist krasser Außenseiter in Kön-
dringen.  
 
 
 TuS Abt. WBSL
Benjamin Mors verleiht Sportabzeichen   
Als eine der ersten Amtshandlungen ver-
lieh unser neuer Bürgermeister die Sport-
abzeichen für 2017 an 24 Anwesende. 
Insgesamt haben 7 Jugendliche und 24 
Erwachsene die Kriterien hierfür erfüllt. 
Die Summe von 31 liegt im Kontext zu 
umliegenden Gemeinden auf einem gu-
ten Niveau. 
Erfreulich ist, dass in 2017 immerhin 6 jun-
ge Menschen erstmals die Prüfungen ab-
gelegt haben, darunter auch die beiden 
Jüngsten. 
Die Zwillinge Eva und Lena Streit sind ge-
rade mal „schlappe“ 78 Jahre jünger als 
der Älteste, Hubert Zimmermann mit stol-
zen 89 Jahren. 
Benjamin Mors und Moderator Dirk Beer 
hoben die Bereitschaft vieler ehrenamt-
licher Helfer hervor, vor allem jene von 
Rudolf Zimmermann, der seit vielen Jahr-
zehnten zahlreiche Trainings- und Abnah-
metermine anbietet und mit 34 Abnah-
men die Rangliste anführt. Er wird seit 
Kurzem von Inge Schwahl und Ingo Klaus 
unterstützt. 
Die Verleihung wurde von entspannten 
Gesprächsrunden umrahmt. 

Hubert Zimmermann inmitten von Eva 
und Lena Streit 

Schneeschuhtour
Wo ist er denn nun, der Schnee? 
Nachdem das anvisierte Ziel in die Höhe 
verlegt wurde, starteten wir Sonntag früh 
zu elft Richtung Laterns zum Gehren-
falben mit 1.938 m und dem Ausgangs-
punkt Bad Innerlaterns mit 1.147 m. Wer 
will schon eine Schneeschuhtour ohne 
Schnee und mit abgeschmolzenen Hän-
gen und Sicht ins Grüne! Das Wetter sollte 
ja heiter werden. Über die Furkapassstra-
ße ging es ab dem ersten Meter im im-
mer noch hohen Schnee voran, bis wir ins 
offene Gelände kamen und damit auch 
unseren angepeilten Gipfel sahen. Hatte 
die Tour zunächst recht sanft begonnen, 
wurde der Gipfelhang dann doch wegen 
des gefrorenen Untergrunds unange-
nehmer. Oben angekommen erwartete 
uns ein stürmischer Wind und wir traten 
ziemlich schnell und gerne den Rückweg 
an. Im Abwärts ging es dann besser als 
gedacht und jeder suchte sich den für ihn 
günstigsten Weg. Die Gipfelrast wurde zur 
Neugerach-Hütte verlegt und dort ließen 
sich dann zum ersten Mal an diesem Tag 
blaue Wolkenlücken erkennen. Der restli-
che Rückweg war einfach und in Bad In-
nerlaterns angekommen, kehrten wir dort 
ein. Wir stellten fest, dass das Gefährlichs-
te an der Tour unser Parkplatz war – der 
war auch nachmittags noch spiegelglatt. 
Trotz des nicht optimalen Wetters hatten 
wir einen schönen Schneeschuhtag hinter 
uns. 

Bilder gibt es online unter TuS Steißlingen, 
WBSL   

 
Sportschützenverein

Kreis-RWK Luftgewehr 
Auf einen starken Gegner traf unsere 3. 
Mannschaft mit der 1. Mannschaft der SG 
Singen 04. Entsprechend fiel das Ergeb-
nis aus. Mit 1043:961 erlitt unsere Mann-
schaft eine deutliche Niederlage. Bester 
Steißlinger war Armin Kaier mit 333 Rin-
gen, gefolgt von Uwe Kosnetzow mit 327 
und Karl-Heinz Schmid mit 301 Ringen.  
  
Am Fasnet-Samschtig, 10. Februar 2018 
starten wir um 13:30 Uhr wieder einen  
Preisskat im Schützenhaus. Treffen um 
13:00 Uhr.  

Infos und Anmeldung unter Tel.: 497 oder 
im Schützenhaus bis 7. Febr. 2018. 
Noch wenige Plätze. 
  
Öffnungszeiten 
Mittwoch: Jugendtraining 18:00 Uhr, 
ab 19 Uhr allgemeines Training.  
Samstag: 15:00 – 19:00 Uhr   
Sonntag: 9:30 Uhr bis 13:00 Uhr.  
  
Unser Schützenhaus finden Sie im Stäud-
ler 25 
www.schuetzen-steisslingen.de    

Wir stellen uns vor 

speziell für 1.-Klässler Schuljahr 2018/19 
  
Montag, 19. Februar 2018 um 19.00 Uhr 
im Musiksaal/Haus B 

•	 Info Kooperation Kindergarten und Schule (Kooperationslehrkräfte)
•	 Info Schulfähigkeit, Schulanmeldung, Einschulung, GMS Steißlingen (Schulleitung)
•	 Kurzinfo zur Gemeinschaftsschule Steißlingen (Lehrkräfte der Schule
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Musikverein

Schlagerparty 
...mit dem Musikverein Steißlingen. Wir 
wollen mit euch am 10.02.2018 (Fast-
nachtssamstag) zu aktuellen und altbe-
kannten Schlager- und Après-Ski-Hits fei-
ern. Ab 19 Uhr legen in der „Torkel“ unsere 
Party-DJs auf. Mit dabei ist die Heufresser-
musik aus Horn. Natürlich ist der Eintritt in 
den „Schlagerstadl“ frei – wir freuen uns 
auf euch! 
  

 
 
Storchenzunft

Narrenmesse 
Am Fasnet-Sunntig um 10 Uhr laden Pfar-
rerin Martina Stockburger und Pfarrer 
Siegfried Meier zu einer Narrenmesse in 
die Kirche St. Remigius ein. Närrische Klei-
dung ist ausdrücklich erwünscht.   

Fasnet-Sunntig-Umzug 
Alle Fasnachtsbegeisterten sind zur Teil-
nahme am Fasnet-Sunntig-Umzug unter 
dem Motto „So homMor’s wellä“ aufgeru-
fen. Wir bitten die Vertreter der Gruppen, 
sich bei Narrenrat Wolfgang Hertrich an-
zumelden und ihm das Thema sowie die 
Personenanzahl mitzuteilen. Er ist erreich-
bar unter Telefon 938918 (ab 18 Uhr) oder 
E-Mail w.hertrich@gmx.de. 
  
Bühnenshow mit Kostümwettbewerb 
An einem Nachmittag der Steißlinger Fas-
net gehört die Seeblickhalle einmal mehr 
den Kindern: Am Fasnetmäntig, 12. Feb-
ruar, findet um 15 Uhr die Fasnetmäntig-
Bühnenshow statt. Die Besucher dürfen 
sich auf ein tolles Programm freuen, das 
vom Steißlinger Narrensamen gestal-
tet wird. Die Seeblickhalle ist an diesem 
Nachmittag bereits ab 13.30 Uhr geöffnet. 
Dieses Jahr gibt es für die Steißlinger 
Kinder bis zum Grundschulalter einen 
Kostüm-Wettbewerb. Egal ob Prinzessen, 

Pirat oder Himbeere – wir wollen wissen, 
als was Du Dich an der Fasnet am liebs-
ten verkleidest. Melde Dich einfach beim 
Eintritt in die Seeblickhalle bei uns an 
und wir bewerten die Kostüme im Laufe 
des Nachmittags. Nach der Bühnenshow 
werden die drei schönsten Kostüme mit 
einem Preis ausgezeichnet. 
  
Fasnet im Dorf 

Schmutzige Dunschtig  
Der Schmutzige Dunschtig steht unter 
dem Motto „So homMor’s wellä“. Von 
früh morgens herrscht im Dorf buntes, 
närrisches Treiben. Storchenzunft und 
Musikverein treffen sich um 7.45 Uhr am 
Hugo-Rimmele-Eck. Sie besuchen die Kin-
dergärten St. Elisabeth und Storchennest 
und befreien die Schüler der Gemein-
schaftsschule vom Unterricht. Gegen 
10.45 Uhr stürmen die Narren das Rathaus 
und übernehmen für die närrischen Tage 
die Macht. Mittags um 14 Uhr zieht der 
Narrensamen den Narrenbaum durchs 
Dorf, der anschließend vor dem Rathaus 
von den Holzern gestellt wird. Um 19 Uhr 
marschieren die Hemdglonker vom Rat-
haus über die Gartenstraße, Bergstraße, 
Langestraße und Schulstraße in die Torkel, 
wo der Tag mit einem närrischen Treiben 
beendet wird. 
  
Fasnet-Freitig  
Um 13 Uhr besuchen die Storchenzunft 
und der Musikverein die Bewohner der 
Lebensstätte Helianthum. 
  
Fasnet-Sunntig  
Pfarrerin Martina Stockburger und Pfar-
rer Siegfried Meier laden die Steißlinger 
Narren um 10 Uhr zu einer Narrenmesse 
in die Kirche St. Remigius ein. Närrische 
Kleidung ist erwünscht. Der Fasnet-Sun-
ntig-Umzug beginnt um 14 Uhr. Die Zu-
schauer am Straßenrand dürfen gespannt 
sein, was sich die Straßen und Gruppen 
zum Motto „So homMor’s wellä“ haben 
einfallen lassen. Beim anschließenden 
närrischen Treiben in der Seeblickhalle 
sorgt der Musikverein für einen närrisch-
fröhlichen Ausklang des Tages. 
  
Fasnet-Mäntig  
An Fasnet-Mäntig öffnet die Seeblickhal-
le um 13.30 Uhr und lädt alle Närrinnen 
und Narren zu einem närrischen Mittag 
bei Kaffee und Kuchen ein. An der Fas-
netmäntig-Bühnenshow, die um 15 Uhr 
beginnt, präsentiert der Narrensamen ein 
tolles Programm. 
Abends heißt es dann „Achtung Party-
gefahr“. Denn ab ca. 20.30 Uhr sorgt die 
Band Alpenmafia für kriminell gute Un-
terhaltung in der Seeblickhalle. Die sechs 
Allgäuer Vollblutmusiker sorgen mit einer 
kernigen Mischung aus rockiger Volksmu-
sik, Oldies, Deutsch-Rock und Partymusik 
für eine riesige Fasnetparty. Einlass ist ab 
19 Uhr. 

Fasnet-Dienschtig  
Der Kinderumzug durch das Dorf startet 
um 14 Uhr im Bereich Schul-/Gartenstra-
ße. Die Kinder von der Krabbelgruppe, 
den Kindergärten und der Grundschule 
würden sich über viele Zuschauer am 
Straßenrand freuen. An der Seeblickhalle 
angekommen, bekommt jedes Kind eine 
warme Wurst mit Wecken. Der Musikver-
ein sorgt für die musikalische Unterhal-
tung beim närrischen Treiben und die 
Bastel- und Schminkecke freut sich über 
viele kreative Närrinnen und Narren. Um 
16 Uhr wird der Narrenbaum verlost und 
um 16.30 Uhr wird die Fasnet 2018 been-
det. 
  
Aschermittwoch  
Ab 8.30 Uhr wird die Seeblickhalle aufge-
räumt, geputzt und wieder für den Sport-
betrieb hergerichtet. Um 17 Uhr fällen die 
Holzer den Narrenbaum am Rathaus. 
 

 
Wiechser Schlosshexen

Einladung zum Bunten Abend 2018 
  
Liebe Hexenfreunde, 
der Countdown läuft, seid ihr dabei?   

Die Hexen laden herzlich ein, 
zum Bunten Abend vom Verein. 
Wir wollen euch willkommen heißen, 
zu trinken gibt´s und auch etwas zu beißen. 
Also schaut doch einfach mal rein, 
ab 18.30 Uhr soll der Einlass sein. 
Stimmung ist dann angesagt, 
wer rummotzt der wird weggejagt. 
Mit euch lässt sich der Abend super 
gestalten, 
ihr werdet es in Erinnerung halten. 
  
Die Hexen möchten nicht zu viel verraten, 
hier sind zum Notieren die Daten: 
 
Bunten Abend  
am Fasnachts-Sonntag, den 11.02.2018 
um 19.30 Uhr im Remigiushaus  
Steißlingen   
  
Auf Euer Kommen freuen sich 
die Wiechser Schloßhexen 
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Kath. Frauengemeinschaft

Einladung zur Frauenfasnet  

 „Steigt ein und fliegt 
mit unserer Rakete
zur galaktischen 
Frauenfasnetsfete!“
Alle Frauen, die mit uns völlig losgelöst 
Fasnet machen wollen, sind herzlich ein-
geladen zur Frauenfasnet am Dienstag, 
06.02.2018 
Saalöffnung um 19.00 Uhr
Programmbeginn um 19.30 Uhr

---------- 
Zum Närrischen Nachmittag
am Mittwoch, 07.02.2018
laden wir den Rest der Gemeinde, insbe-
sondere unsere Senioren herzlich ein.
Saalöffnung um 13.30 Uhr
Programmbeginn um 14.00 Uhr

---------- 
An beiden Tagen sorgen Manfred Horber, 
Oskar und Dieter von den Talheimer Mu-
sikanten für die musikalische Unterhal-
tung. 
Vergesst Raum und Zeit und kommt mit 
uns auf eine närrische Entdeckungs-Mis-
sion! 

 
Kath. Kirchenchor

Es wurde, so wie jedes Jahr- 
die Versammlung gehalten im Januar. 
Der kath. Kirchenchor richtet sie aus- 
nach der Messe im Rem.haus. 
Das Singen der „Bauernmesse“ hat Freude 
gemacht: Von A. Thoma ausgedacht! 
Fast vollzählig traf man sich im Saal- 
fast vollzählig waren die Sänger da! 
Unser Präses, Pfr. Meier. Die Ehrenmitglie-
der-für sie sangen wir dann 2 Lieder. 
Von der schönen „Musika“- ja, und Moni 
Biedermann war auch da 
vom Seelsorgeteam als Vertreterin- 
und sogleich war dann auch der Beginn: 
Nach feinem Essen und den Ritualen-
nach Jahresbericht und auch den Wahlen 
war die Ehrung, da konnt man sich freuen, 
denn 6 Sänger/innen ehrten wir heuer! 
Martha Schirmer und Martha Sättele 
für 45 Jahr, Annemarie Kaier für 55 sogar! 
Kyong Brugger machte die 25 voll. 
Irene Schwelling die 20. Das ist toll! 

15 Jahre ist Otto Sättele im Bass! 
Auf alle stieß man dann an mit dem Glas! 
Und so setzt sich das Team zusammen: 
(lauter Frauen u. keine Mannen) 
Elsbeth Baumann und Gerlinde Singer, 
Toni Leirer und Martha Schirmer. 
Iris Horber als Kassiererin und Andrea 
Stürznickel (Beisitzerin) 
Und nicht zuletzt: Hartmut Kasper aus 
Beuren- 
auf den wir uns jeden Mittwoch freuen! 
Chorleiter, Organist, oftmals auch Sänger 
im Chor! 
Dass nicht allein singen muß 1 Tenor! 
So geht nun der Kirchenchor mit neuem 
Elan- und „alter Frische“ ins Kirchenjahr. 

 
Kath. Kirche

Katholischer Kindergottesdienst 
St. Remigius 

„Die Welt der Musik“ 

Wir laden alle Kinder und Kleinkinder 
herzlich zu unserem Kindergottesdienst 
ein, um mit uns die Welt der Musik ken-
nenzulernen. 
Gerne dürft ihr hierzu eure Instrumente 
von daheim mitbringen, damit wir ge-
meinsam musizieren können. 

am 04.02.18  
um 10:30 Uhr 
im Remigiushaus 
Euer Ki-Go Team freut sich auf euch! 

 
Spielgruppe

Wir treffen uns nächsten Dienstag, 
06.02.18,  um 9:30 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus zur Warm-up Fas-
nachtsparty, bitte kommt mit den Kindern 
verkleidet! Gerne dürfen auch die Erwach-
senen verkleidet kommen, wir planen di-
verse Spiele. 
Alle Kinder ab 1 Jahr in Begleitung sind 
willkommen, übrigens, die Spielgruppe 
ist kostenlos! 
Für Fragen  
Severine Müller-Dirks 01573/5760507 
Julia Grün 0160 96635507 

Pfadfinder Stamm

Kuchenverkauf nach dem Familiengot-
tesdienst 
Am Sonntag, den 4.2.18 verkaufen wir 
im Anschluss an den Familiengottesdienst 
Kuchen und Torten vor dem Remigius-
haus - auf Spendenbasis. Wir sammeln 
für unser Abschlusslager nach Italien und 
freuen uns auf Sie am Sonntag. Gut Pfad 
die Rovergruppe  

Pfadi-Zirkus in Mor’s Taverne! 
Wir freuen uns, dass wir mit der Kinder-
disco in Mor’s Taverne umziehen durften. 
Danke an das Team von Mor‘s Taverne! 
Unter dem Motto „Zirkus“ begrüßen wir 
am Fasnets-Freitag von 17:00 – 20:00 
Uhr Groß und vor allem Klein im alten 
Feuerwehrhaus. 
Wir möchten uns ganz herzlich für die Ko-
operation bedanken und freuen uns auf 
eine tolle Party. 
Manege frei für eine tolle Party! 
Eure Pfadis  

Anmeldung für den  
Steißlinger Flohmarkt  
rund ums Kind 
  
Endlich ist es wieder so weit. 
Die Steißlinger Spiel- und Krabbel-
gruppe veranstaltet am 03.03.2018 
von 10-12 Uhr in der Seeblickhalle 
wieder einen Frühjahrsflohmarkt rund 
ums Kind. Einlass für Schwangere 
09:30 Uhr. Verkauft werden gut erhal-
tene Kinderkleidung und Zubehör so-
wie Spielsachen, Kindersitze etc. Für 
Kaffee und Kuchen wird gesorgt..  
Tischreservierungen für Anbie-
ter nimmt Judith Preuss, Han-
dy 0159/03138022 am Mitt-
woch14.02.2018 19-20 Uhr für 
Steißlinger und am Donnerstag 
15.02.2018 19-20 Uhr für Auswärti-
ge entgegen. 
Es können pro Person maximal zwei 
Tische reserviert werden. 
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MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

KONTAKT:

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL

TELEFAX

E-MAIL *

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
  Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut 

angegebener Kontonummer.  

  Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende 
Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER

BIC

IBAN

*Anzeigen und Chiffregebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. 
Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. An-
zeigen mit gewerblichen Charakter werden über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbe-
treibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es 
gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de.

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab 
einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

Folgende Angaben benötigen wir bei jedem Anzeigenauftrag:

• Erscheinungsort
• Erscheinungsdatum
• Anzeigengröße

• Rechnungsanschrift / Kundennummer
• Bankverbindung
• Telefonnummer für evtl. Rückfragen

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten.
 Tel. 07771/ 0000

2
30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

 1 Ausgabe (15 € inkl. MwSt.)   3 Ausgaben (30 € inkl. MwSt.)

SONNIGE 3-ZI.-WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

 1 Ausgabe (10 € inkl. MwSt.)   3 Ausgaben (20 € inkl. MwSt.)

20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familären und privaten Anlässe!

CHIFFREANZEIGE

 Bei Chiffreanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
 Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

MUSTERSONNIGE 3-ZI.-WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3-ZI.-WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

MUSTER
GARTENHILFE GESUCHT!

MUSTER
GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 

MUSTERRasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten.MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten.
 Tel. 07771/ 0000MUSTER
 Tel. 07771/ 0000

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.



Sonntag, 04.02. Mittagstisch bis 14.00 Uhr 
mit Sonntagsbraten und mehr 

Fasnetsfreitag, 09.02. Bratwurstessen 
mit hausgemachtem Kartoffelsalat und frischem Holzofenbrot 

oder saure Leberle mit Bratkartoffeln. Von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Fasnetssonntag, 11.02. Dünnele und Salat 
von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Auf Ihre Reservierung freut sich Familie Ehrenbach & Team!

Gasthaus Kreuz • Familie Ehrenbach
Hauptstr. 1 • 78256 Steißlingen/Wiechs • Tel. 07738 5713

E-Mail: Josef-Ehrenbach@gmx.de • www.kreuz-wiechs.de

4-Zimmer-Wohnung in Stahringen
103 qm EG mit EBK, Garage/Stellplatz, keine HT,

2 MM Kaution, ab sofort zu vermieten.
Telefon 0162 - 4 84 76 25 

WIR SUCHEN SIE
als zuverlässigen und verantwortungsbewussten Zusteller 
(ab 13 Jahren) für Prospekte und Anzeigenblätter in 
Steißlingen.

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH
Telefon 0800-999-5-666                     zusteller@psg-bw.de

Dachdecker sucht 
Beschäftigung
Ziegel, Flachdach, Dachisolierung, Kamin.

Tel. 0157 - 777 44 44 1 



Ihre Anzeige soll in KW 6 erscheinen?

Buchen Sie ein Tag früher!

Bei Kombinationen, Landkreisen und Wirtschaftsräumen muss Ihre Anzeige für KW 6 spätestens 
am Do, 1.2. um 9 Uhr im Verlag eingehen. 

Meßkircher Straße 45 • 78333 Stockach • www.primo-stockach.de 
TELEFON 07771 9317-11 • E-MAIL anzeigen@primo-stockach.de

ANZEIGEN-ANNAHMESCHLUSS FÜR KW 6: Di, 6.2. um 9 Uhr

Steißlingen

Wir suchen dringend im Hegau

1-2-Familienhaus
für eine kl. Familie mit Kind bis ca. 650.000,-

Finanz. gesichert. Bitte rufen Sie uns an.

Heim + Haus Immobilien GmbH
0 77 31 / 9 82 60
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ANZEIGENAUFTRAG

KONTAKT:

VORNAME/ NACHNAME*

FIRMA*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

TELEFAX

E-MAIL *

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

4. AUSGABE

5. AUSGABE

6. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
  Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut 

angegebener Kontonummer.  

  Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende 
Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER

BIC

IBAN

Folgende Angaben benötigen wir bei jedem Anzeigenauftrag:
• Erscheinungsort
• Erscheinungsdatum
• Anzeigengröße

• Rechnungsanschrift / Kundennummer
• Bankverbindung
• Telefonnummer für evtl. Rückfragen

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur 

vollständig aus-

gefüllt bearbeitet 

werden.

Mindestgröße der 
Anzeige 90 x 30 mm

Bitte ankreuzen!

Höhe:

Breite:   2 spaltig (90 mm)
   4 spaltig (184 mm)

Farbe:  schwarz-weiß
  vierfarbig

2-Spaltig

4-Spaltig



Ärztliche Notdienste 
 
Ärztl. Bereitschaftsdienst    116 117 
Krankentransport  19222 
(mit Handy Vorwahl /19222) 
Krankenhaus Singen  07731/89-0 
Krankenhaus Radolfzell  07732/88-1 
Kinderärztl. Bereitschaftsd.    0180/6077312 
Augenärztl. Bereitschaftsd.    0180/6075312 
Zahnärztlicher Notdienst  01803 / 222 555 25 
Hals-Nasen-Ohren    0180/6077211
-Notfallpraxis Klinikum Villlingen-Schwenningen 

Tierarztnotdienst   
Bitte beim Haustierarzt erfragen.   

Apothekennotdienst  
 
(ab 08.30 bis 08.30 Uhr am Folgetag) 
www.aponet.de / Tel.: 0800 0022833 

Samstag, 03.02.2018 
Mauritius Apotheke, Eigeltingen 
Hauptstr. 35, Tel.: 07774/939799 
  
Sonntag, 04.02.2018 
Scheffel-Apotheke, Radolfzell 
Alemannenstr. 5, Tel. 07732/971270 

Wichtige Rufnummern  
Notruf  110 
Notarzt/Rettungsdienst/Feuerwehr  112 
Polizei Steißlingen  97014 
Polizei Singen  07731/888-0 
Wasserversorgung  0173/3238287 
Stromversorgung Notruf  0800/8008996 
Gasversorgung  0800/7750007 
Kath. Pfarramt  262 
Evang. Pfarramt  5900 
Dorfhelferinnenstation / Sozialdienst 
Mo-Fr 9-12 Uhr  1707 
Dorfhelferinnenstation am Nachmittag und 
Wochenende  07775/938934 
Sozialstation Stockach  07771/93620 
Hospizverein Singen/Hegau  07731/31138 
Helianthum Pflegestätte  9393-0 
Kath. Bücherei Steißlingen  923004 
Tagesmütterverein  07732/8233888 
Bürger für Bürger Büro  07738/9397790

Gemeindeverwaltung  

Rathaus & Touristinfo  
Mo-Fr 8.00-12.30 Uhr + Mi 14.00-18.00 Uhr 
Telefon  9293-0 
Fax  9293-59 
www.steisslingen.de 
gemeinde@steisslingen.de  
touristinfo@steisslingen.de 
Ortsvorsteher Wiechs 
Herr Herz  93 96 00 
Schule  9293-61 
Kinderhaus Storchennest  1052 
Gemeindemusikschule  5307 
Hausmeister und  0160/90671568 
Hallenwart, Herr Bach 
Vertretung Hallenwart    0160/90671566 
Bauhof  923853 
Seeblickhalle  7662 
Sporthalle Mindlestal  688

Kath. Pfarrgemeinde  
St. Remigius Steißlingen 

Samstag, 3. Februar 
18.30 Uhr Vorabendmesse in Beuren 

Sonntag, 4. Februar 
10.30 Uhr Familiengottesdienst u n d   
Kleinkindergottesdienst* 
im Remigiushaus 
(künftig immer mit wenigen Ausnahmen) 
11.30 Uhr Taufe des Kindews Noah Jänsch 

Dienstag, 6. Februar 
9.00 Uhr Frauenmesse 

Donnerstag keine hl. Messe 

Samstag, 10. Februar 
18.30 Uhr Vorabendmeesse in Friedingen 

Sonntag, 11. Februar  Fasnetsunndig 
10.00 Uhr oekumenischer 
Narrengottesdienst mit dem Musikverein 
Verkleidung (Häs) erwünscht 

Pfarrbüro Steißlingen, Kirchstraße 9 geöff-
net nur Dienstag und Mittwoch (ab denn 
sin mir nersch) 
Telefon 262  AB wird kurzfristig abgehört  
Pfr. Ruf 0170 0404 2912  EMail 
pfarrramt.steisslingen@kath-hegau-mitte.de  

Evangelische Kirchengemeinde 
Steißlingen-Langenstein  

Pfarrerin Martina Stockburger 
Friedhofstr. 19, 78256 Steißlingen 
Tel.: 07738/5900, Fax. Nr.: 07738/923123, 
Email: 
steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de 
 
Aktuelle Informationen: 
www.steisslingen-evangelisch.de 
  
Pfarrerin Martina Stockburger errei-
chen Sie – auch außerhalb der Bürozeiten 
– unter Tel. 07738/5900  oder per Mail: 
martina.stockburger@kbz.ekiba.de. 
  
Dienstzeiten Pfarrbüro,  
Sekretärin Inga Metz: 
jeden Mo., 17 – 18 Uhr, Mi. und 
Do., 9 – 11 Uhr 

  

G o t t e s d i e n s t e: 
Sonntag, 04.02.2018,  
11 Uhr, Langenstein,  Gottesdienst mit 
Abendmahl, Pfrin. Stockburger  
17 Uhr, Steißlingen,  Orgelvesper, Pfrin. 
Stockburger mit Kantor Rink und Chor 
  
Dienstag, 06.02.2018, 
15:30 Uhr, Orsingen,  Da-Heim, Andacht 
16:45 Uhr, Steißlingen, Helianthum, 
Andacht 

W e i t e r e  V e r a n s t a l t u n g e n: 

Donnerstag, 01.02.2018, 
19 Uhr,  herzliche Einladung zur 1. Ex-
pedition zum Glauben  im Evang. Ge-
meindehaus Steißlingen. Thema dieses 
Abends ist  „Wenn das Gute böse wird“ 
  
Wer oder was ist Gott? 
Was heißt Glauben? 
Wir gehen auf Entdeckungsreise. 
Unkompliziert und anspruchsvoll, leicht 
und nachdenklich, persönlich und allge-
mein, mit Worten und erlebbar. Offen. 
Überregional. 
Vier Abende sind zunächst geplant: 
Beginn mit Aperitif, gemeinsames Essen, 
theologischer Impuls, Kleingruppenge-
spräche, Abschlussrunde. 
Zielgruppe: Neugierige, Fragende, Inter-
essierte – kurzum: Ungläubige, Glauben-
de, Zweifler und alle anderen Christen 
auch. 
Die Konfession spielt keine Rolle. 
  
Unkostenbeitrag auf Spendenbasis. 
Verantwortlich: Martina und Rainer Stock-
burger, Christian Messner, Petra und Mar-
tin Domm 
  
Mittwoch, 07.02.2018, 
14 Uhr Seniorenfasnacht: Ganz herzlich 
laden wir alle Seniorinnen und Senioren 
zu einem närrischen Nachmittag unter 
dem Motto „völlig losgelöst“ ins  Remi-
giushaus  in  Steißlingen  ein. 

Gebetszeit:  Freitag um 18:00 Uhr in der 
Kirche in Steißlingen. 
  
Seniorengymnastik:  ist für alle Interes-
sierten jeden Mittwoch um 10:00 Uhr im 
Evang. Gemeindehaus Steißlingen. 


